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I. Inhaltliche Beschreibung des Dissertationsvorhabens 

A. Grundlagen 

Wenn ein Schuldner seine Schuld nicht begleicht, ist grundsätzlich bei Gericht eine 

Klage gegen ihn einzubringen. Wird die Klage als berechtigt angesehen, wird der Schuldner 

durch gerichtliches Urteil zur Leistung verpflichtet. Dieses Urteil bildet einen Exekutionstitel 

iSd § 1 Z 1 EO, sodass auf dessen Grundlage gegen den Schuldner Exekution geführt werden 

kann. 

Es gibt aber auch andere Exekutionstitel, durch die ein gerichtliches Verfahren abge-

kürzt werden oder gänzlich unterbleiben kann. Hierher gehört etwa der gerichtliche Vergleich 

(§ 1 Z 5 EO), aber auch der sog vollstreckbare Notariatsakt. Wenn nämlich ein Notariatsakt die 

Anforderungen nach § 3 NO erfüllt — insb eine ausdrückliche Unterwerfungsklausel enthält 

—, kann die darin enthaltene Verpflichtung unmittelbar und nur auf Basis dieses Notariatsakts 

vollstreckt werden, also ohne dass ein vorgeschaltetes Gerichtsverfahren zur Erlangung eines 

Urteils geführt werden muss. 

In diesem Kontext bestehen allerdings einige strittige Fragen, sodass der vollstreckbare 

Notariatsakt in der Praxis sein volles Potential bisher nicht entfalten konnte. 

B. Voraussetzungen der Vollstreckbarkeit des § 3 NO 

1. Verhältnis materielle Verpflichtung und Notariatsakt 

Damit der Notariatsakt einen Exekutionstitel nach § 1 Z 17 EO darstellt, muss er die 

Mindesvoraussetzungen des § 3 NO erfüllen. § 3 lit a und b NO normieren Bestimmtheitser-

fordernisse, welche im Wesentlichen dem § 7 Abs 1 EO entsprechen1. Um diesen Be-

stimmtheitserfordernissen zu genügen, muss nach § 3 lit a NO eine Leistungs- oder Unterlas-

sungsverpflichtung „festgestellt“ werden. Das Verhältnis zwischen materieller Verpflichtung 

und vollstreckbarem Notariatsakt — also dieses Feststellen — nicht immer klar beantwortet. 

 

1 Vgl Trenker, NZ 2021/191, 708; Angst, NZ 2001, 366; Jakusch in Angst/Oberhammer, EO3 § 1 Rz 98; 

Spath in Murko/Nunner-Krautgasser, NO § 3 Rz 1. 
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So meint der OGH offenbar und zumindest teilweise, dass „in einem vollstreckbaren Notariats-

akt“ etwas vereinbart würde2. In der Lehre wird hingegen mit dem Wortlaut davon ausgegan-

gen, dass der Notariatsakt keine neue materiell-rechtliche Verpflichtung schafft, sondern viel-

mehr eine solche voraussetzt und sie in Folge vollstreckbar macht3.  

2. Rechtstitel 

Weiters müssen nach § 3 lit b NO die Person des Berechtigten und Verpflichteten, 

Rechtstitel, Gegenstand, Art, Umfang und Zeit der Leistung oder Unterlassung dem Notariats-

akt zu entnehmen sein. Hier ist zunächst strittig, was damit gemeint ist, dass der vollstreckbare 

Notariatsakt nach § 3 lit b NO den „Rechtstitel“ zu enthalten hat. Nach der Rsp müssen die 

Mindesterfordernisse für die Entstehung des Anspruchs angeführt werden und eine Prüfung 

zulassen, ob der Rechtsgrund schlüssig dargestellt wurde und wirksam zustande gekommen 

sein konnte4. In der Lehre wird hingegen verschieden beantwortet, was unter „Rechtstitel“ zu 

verstehen ist5. So hält ein Teil der Lehre eine schlüssige Klagserzählung iSd § 226 ZPO für 

erforderlich6. Ein anderer Teil führt an, dass die Angabe des konkreten Vertrages samt Ver-

tragsart und Datum jedenfalls ausreichend ist7. 

 

2 Siehe dazu Kogler in FS Neumayr 563; Moser, NZ 2023/202, 577. 

3 Vgl Kogler in FS Neumayr 563; siehe auch Heller/Berger/Stix, EO4 97; Rechberger/Oberhammer/Bo-

gensberger, Vollstreckbarer Notariatsakt 36; OGH 3 Ob 75/95 = NZ 1996, 210 = RdW 1996, 117. 

4 OGH 3 Ob 91/13y = ÖBA 2014/1984 = NZ 2014/9 = ecolex 2014/20; siehe auch Jakusch in 

Angst/Oberhammer, EO3 § 1 Rz 101; Kogler in FS Neumayr 565. 

5  Vgl Bogensberger, Vollstreckbarer Notariatsakt 32; Rechberger/Oberhammer/Bogensberger, Voll-

steckbarer Notariatsakt 36; Schumacher, NZ 1996, 195; Trenker, NZ 2021/191, 708; Kogler in FS Neumayr 568; 

Spath in Murko/Nunner-Krautgasser, Berufsrecht § 3 NO Rz 19. 

6 Vgl Schumacher, NZ 1996, 195; diesem folgend Trenker, NZ 2021/191, 708. 

7 Vgl Kogler in FS Neumayr 568. 



 

5 

Nicht eindeutig ist in diesem Kontext auch, wie bestimmt die Verpflichtung zu bezeich-

nen ist und was zum Inhalt eines vollstreckbaren Notariatsakts gemacht werden kann8. Aufge-

arbeitet werden soll daher insbesondere auch, ob über Höchstbetragshypotheken9, Wertsiche-

rungsklauseln10 und Abstattungskredite11 ein vollstreckbarer Notariatsakt errichtet werden 

kann. 

3. Zulässigkeit eines Vergleichs 

Untersucht werden soll weiters die Wirkung von Vergleichsverboten. Denn nach § 3 

lit c NO muss über die Verpflichtung im vollstreckbaren Notariatsakt ein Vergleich zulässig 

sein12. Die Mat sprechen davon, dass § 3 lit c NO zum Ausdruck bringen soll, „daß der Inhalt 

eines vollstreckbaren Notariatsaktes auf jene Verpflichtungen eingeschränkt bleibt, über die 

ein Vergleich zulässig ist“13. Als Beispiele für Gegenstände, über die ein Vergleich nicht zu-

lässig ist, werden in den Mat die §§ 1382 bis 1384 ABGB aufgezählt. Über diese Verpflich-

tungen ist die Errichtung eines Notariatsakt jedoch auch schon deswegen unzulässig, weil sie 

keine Verpflichtung zu einer Leistung oder Unterlassen beinhalten14. In der Lit wird daher 

einerseits vertreten, dass § 3 lit c NO insofern teleologisch zu reduzieren ist, als auch über 

unstrittige Ansprüche ein Notariatsakt errichtet werden kann15. Andererseits wird auch ange-

 

8 Vgl Kostner, NO 40; Rechberger/Oberhammer/Bogensberger, Vollstreckbarer Notariatsakt 36; Schu-

macher, NZ 1996, 197; Jakusch in Angst/Oberhammer, EO3 § 1 Rz 101; Spath in Murko/Nunner-Krautgasser, 

Berufsrecht § 3 NO Rz 19; Höllwerth in Deixler-Hübner, EO34 § 1 Rz 144; Sonnek/Pumper in Zib/Umfahrer, NO 

§ 3 Rz 3. 

9 Vgl Rechberger/Oberhammer/Bogensberger, Vollsteckbarer Notariatsakt 81; Spath in Murko/Nunner-

Krautgasser, Berufsrecht § 3 NO Rz 28 f; Sonnek/Pumper in Zib/Umfahrer, NO § 3 Rz 8 f. 

10 Vgl Kostner, NO 43; Spath in Murko/Nunner-Krautgasser, Berufsrecht § 3 NO Rz 26; Sonnek/Pumper 

in Zib/Umfahrer, NO § 3 Rz 5. 

11 Vgl Sonnek/Pumper in Zib/Umfahrer, NO § 3 Rz 8. 

12 Vgl Bogensberger, Vollstreckbarer Notariatsakt 40 f; Rechberger/Oberhammer/Bogensberger, Voll-

steckbarer Notariatsakt 24 f; Trenker, NZ 2021/191, 708; Spath in Murko/Nunner-Krautgasser, Berufsrecht § 3 

NO Rz 46; Sonnek/Pumper in Zib/Umfahrer, NO § 3 Rz 16 f. 

13 EB RV 629 BlgNR 9. GP 11. 

14 Vgl Rechberger/Oberhammer/Bogensberger, Vollsteckbarer Notariatsakt 24. 

15 Vgl Trenker, NZ 2021/191, 708. 
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führt, dass die Norm vielmehr zum Ausdruck bringt, dass der Verpflichtete über den Gegen-

stand dispositionsbefugt sein muss16. Beide Ansichten haben zur Folge, dass auch über An-

sprüche, über die ein Vergleichsverbot17 besteht — mit Ausnahme der §§ 1382 bis 1384 

ABGB — ein Notariatsakt errichtet werden kann18. 

C. Vollstreckung nach der EO und Beseitigung 

Ein weiterer wesentlicher Teil der Arbeit soll sich mit der Vollstreckung der festgestell-

ten Verpflichtung nach der EO befassen und einen Fokus auf die Besonderheiten bei der Voll-

streckung aufgrund eines Notariatsakts legen. Die genaue Untersuchung der Vollstreckbarkeit 

nach der EO ist auch insofern von Bedeutung, als sich der Begriff der Vollstreckbarkeit so-

wohl bei der Exekution nach der EuGVVO als auch nach der EuVTVO19 nach dem Recht des 

Ursprungsstaates richtet20. 

4. Prüfungsbefugnisse des Exekutionsgerichts 

Das Gericht hat — neben den allgemeinen Voraussetzungen für die Bewilligung der 

Exekution — insbesondere das Vorliegen der Voraussetzungen für die Vollstreckbarkeit des 

Notariatsaktes zu prüfen21. Welche Befugnisse dem Exekutionsgericht in diesem Kontext zu-

kommen, ist im Detail jedoch umstritten. So hat das Exekutionsericht einer Ansicht nach auch 

die materiellen Voraussetzungen des Anspruches zu prüfen22. Ein anderer Teil der Lehre ver-

tritt, dass das Exekutionsgericht keine Prüfung der Voraussetzungen des materiellen Anspru-

ches anstellen kann und darf, sondern vielmehr eine Schlüssigkeitsprüfung auf Basis des Ur-

kundeninhalts vornehmen muss23. Die Beantwortung dieser Frage ist auch eng mit der Angabe 

des Rechtstitel nach § 3 lit b NO24 verknüpft, da eine tiefergehende Prüfungsbefugnis häufig 

 

16 Vgl Kostner, NO 42. 

17 Wie beispielse in §§ 10 Abs 6, 25 Abs 7 GmbHG; §§ 43, 84 Abs 4 AktG. 

18 Vgl Kostner, NO 42; Trenker, NZ 2021/191, 708. 

19 Siehe hierzu Kapitel I.D. 

20 Vgl Rijavec in FS Woschnak 517. 

21 Vgl Rechberger/Oberhammer/Bogensberger, Vollsteckbarer Notariatsakt 53. 

22 Vgl Kralik, Vollstreckbarkeit 33. 

23 Vgl Rechberger/Oberhammer/Bogensberger, Vollsteckbarer Notariatsakt 54; ähnlich auch Wag-

ner/Knechtel, NO6 § 3 Rz 4 

24 Siehe dazu Kapitel I.B. 
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als Argumentationsbasis einer — in diesem Fall — detaillierteren Angabe des Rechtstitels 

dient25. 

5. Titelergänzung 

Gerade im Kontext der Vollstreckung aufgrund eines Notariatsaktes nach § 3 NO —

und den dort enthaltenen eher strengen Anforderungen — spielt die Möglichkeit einer Titeler-

gänzungsklage eine wesentliche Rolle. Deshalb sollen Zulässigkeit und Grenzen der Titeler-

gänzung unter Berücksichtigung aktueller Judikatur herausgearbeitet werden. So dient die Ti-

telergänzung nach der hM der ergänzenden Bestimmung und Präzisierung des Vollstre-

ckungsanspruches26, schafft aber keinen neuen Exekutionstitel27.  

6. Beseitigungsmöglichkeiten 

In diesem Rahmen sollen auch die Bekämpfungsmöglichkeiten des Verpflichteten aus-

gearbeitet werden, wenn zB die materielle Schuld nicht (mehr) besteht oder formelle Mängel 

vorliegen. In der Sache geht es also darum, ob und wie sich der Schuldner gegen einen voll-

streckbaren Notariatsakt zur Wehr setzen kann. 

Bei Formmängeln geht es etwa darum, wann dem Verpflichteten die Klage zur Bestrei-

tung des Notariatsakts nach § 4 NO iVm Art XVII EGEO zur Verfügung steht28 und wie sich 

diese im Anwendungsbereich und der Wirkung zur „echten“ Impugnationsklage nach § 36 

EO abgrenzt. 

Ist das materielle, „dahinterliegende“ Rechtsgeschäft mangelhaft, stellt sich die Frage, 

wann der Verpflichtete die Oppositionsklage nach § 35 EO29 erheben kann und wann die 

 

25 So beispielsweise Kralik, Vollstreckbarkeit 35. 

26 Vgl Jakusch in Angst/Oberhammer, EO3 § 10 Rz 1; Binder in Deixler-Hübner, EO33 § 10 Rz 2; Schu-

macher, NZ 2020/120, 417. 

27 Vgl Jakusch in Angst/Oberhammer, EO3 § 10 Rz 1; Binder in Deixler-Hübner, EO33 § 10 Rz 2; Schu-

macher, NZ 2020/120, 417; siehe auch OGH 3 Ob 38/15g Rz 2 = ecolex 2015/277, 667 = immolex 2015/80, 256 

= MietSlg 67.767; OGH 3 Ob 1/20y = NZ 2020/133, 437 = ecolex 2020/264, 610 = Zak 2020/361, 219; RIS-Justiz 

RS0001384. 

28 Vgl Münch in Rechberger, Vollstreckbare Urkunde 24; Trenker, NZ 2021/191, 709; Spath in 

Murko/Nunner-Krautgasser, Berufsrecht § 3 NO Rz 64. 

29 Vgl Geimer in Rechberger, Vollstreckbare Urkunde 89; Jakusch in Angst/Oberhammer, EO3 § 35 

Rz 51; Trenker, NZ 2021/191, 710; Deixler-Hübner/Schauer in Deixler-Hübner, EO34 § 35 Rz 51, 71. 
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Möglichkeit einer (negativen) Feststellungsklage30 besteht. Es sollen daher die Anwendungs-

bereiche und die Wirkung der rechtskräftigen Klagsstattgebung auf die Exekution umfassend 

analysiert und aufgearbeitet werden. 

D. Grenzüberschreitende Vollstreckung 

Bereits am Wiener Kongress der Notare Österreichs und Deutschlands im Jahre 1907 

wurde eine erhöhte Freizügigkeit zwischen diesen beiden Staates gefordert31. Insbesondere 

sollte eine Vollstreckung im anderen Staat ohne vorangeschaltetes Exequaturverfahren möglich 

sein32. Mit der Neufassung der EuGVVO und der Einführung der EuVTVO wurde ein wesent-

licher Schritt in Richtung der völligen Freizügigkeit notarieller Urkunden im EU-Raum ge-

setzt33. 

Nach Art 58 Abs 1 EuGVVO sind öffentliche Urkunden — wie ein vollstreckbarer No-

tariatsakt — aus einem Mitgliedsstaat in den anderen Mitgliedsstaaten vollstreckbar, ohne 

dass es eines Exequaturverfahrens bedarf34. Der betreibende Gläubiger muss für die Vollstre-

ckung unter anderem eine nach Art 60 EuGVVO ausgestellte Vollstreckbarkeitsbescheini-

gung vorlegen35. 

Mit der EuVTVO wurde die Anerkennung von Exekutionstiteln für unbestrittene For-

derungen eingeführt, ohne dass dafür ein Zwischenverfahren zur Anerkennung und Vollstre-

ckung notwendig ist36. Ein vollstreckbarer Notariatsakt stellt eine öffentliche Urkunde iSd 

Art 4 Z 3 EuVTVO dar und bildet daher einen Exekutionstitel nach der EuVTVO37. Für die 

 

30 Vgl Münch in Rechberger, Vollstreckbare Urkunde 25; Geimer in Rechberger, Vollstreckbare Urkunde 

88; Trenker, NZ 2021/191, 710. 

31 Vgl Koller, NZ 2021/186, 680; siehe dazu auch Geimer in Rechberger, Vollstreckbare Urkunde 81. 

32 Vgl Koller, NZ 2021/186, 680; siehe dazu auch Geimer in Rechberger, Vollstreckbare Urkunde 81. 

33 Vgl Koller, NZ 2021/186, 681. 

34 Vgl Koller, NZ 2021/186, 681; siehe auch Köllensberger in König/Mayr, EuZVR 38; Thöne, 

GPR 2015, 149; Geimer/Schütze in Geimer/Schütze, Art 58 EuGVVO Rz 5. 

35 Vgl Koller, NZ 2021/186, 681. 

36 Vgl Rechberger in Fasching/Konecny2 Vor Art 1 EuVTVO Rz 1; Rijavec in FS Woschnak 515. 

37 Vgl Rijavec in FS Woschnak 516. 
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Vollstreckung nach der EuVTVO ist eine Bestätigung der Vollstreckbarkeit im Ursprungs-

staat erforderlich38. 

Ein Teil des vorliegenden Dissertationsprojekts soll daher auch darin bestehen, umfas-

send und systematisch zu untersuchen, ob und wie ein vor einem österreichischen Notar auf-

genommener, vollstreckbarer Notariatsakt iSd § 3 NO nach der EuGVVO und EuVTVO in 

einem anderen EU-Staat vollstreckt werden kann. Es sollen systematisch unter anderem die 

Anwendungsbereiche, die Verfahren und die Voraussetzungen zur Ausstellung der Voll-

streckbarkeitsbescheinigung oder der Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel sowie 

die Rechtsmittel des Verpflichteten analysiert werden. Insbesondere soll hier auch ein Fokus 

auf die Unterschiede dieser beiden Verordnungen gelegt werden, weil für den betreibenden 

Gläubiger eine Wahlmöglichkeit besteht39.  

II. Forschungsstand 

Die letzte umfangreiche Befassung mit dem vollstreckbaren Notariatsakt stammt von 

Rechberger/Oberhammer/Bogensberger40 aus dem Jahr 1994. Bogensberger41 hat in ihrer Dis-

sertation „Der vollstreckbare Notariatsakt“ aus dem Jahr 1992 eine Aufarbeitung der Erforder-

nisse des § 3 NO sowie der Vollstreckung nach der EO vorgenommen; aufgrund des Alters 

dieser Werke bleiben jedoch neuere Tendenzen sowie die Vollstreckung nach der EuGVVO 

und EuVTVO naturgemäß unberücksichtigt. Gleiches gilt für die Ausführungen in „Die voll-

streckbare Urkunde“ — herausgegeben von Rechberger42 — aus dem Jahr 2002. 

Damit fehlt eine aktuelle Arbeit, die monografisch den vollstreckbaren Notariatsakt um-

fassend und systematisch aufarbeitet und dabei auch die Rechtsentwicklungen der jüngeren Zeit 

mitberücksichtigt. Das vorliegende Projekt ist damit auch für die Praxis von enormer Bedeu-

tung, weil ihr gleichzeitig ein Handbuch auf aktuellem Stand zur Verfügung stehen soll, in dem 

 

38 Vgl Rijavec in FS Woschnak 517. 

39 Vgl Wagner/Knechtel in Wagner/Knechtel, NO6 § 3 Rz 16; Rechberger in Fasching/Konecny2 Vor 

Art 1 EuVTVO Rz 4. 

40 Rechberger/Oberhammer/Bogensberger, Vollstreckbarer Notariatsakt. 

41 Bogensberger, Vollstreckbarer Notariatsakt. 

42 Rechberger, Vollstreckbare Urkunde. 
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sowohl bisherige als auch neue, eigene Lösungen für alle aufgeworfenen Fragen präsentiert 

werden. 

III. Methodik 

Der Inhalt der für den vollstreckbaren Notariatsakt maßgeblichen rechtlichen Bestim-

mungen soll anhand der in den Rechtswissenschaften anerkannten wissenschaftlichen Metho-

den ermittelt werden (wörtliche, systematische, historische und teleologische Interpretation)43. 

Ausgangspunkt der Untersuchung bilden dabei sowohl die einschlägigen Vorschriften 

der NO, als auch jene des ABGB, der EO, der EuGVVO und EuVTVO. Diese sollen mithilfe 

der klassischen juristischen Methoden interpretiert und die dogmatischen Grundlagen heraus-

gearbeitet werden, um auf Basis dieser Erkenntnisse auch anwendungsorientere Lösungen für 

die Praxis zu finden. 

  

 

43 Vgl Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff2, 391 ff. 
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